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RID:  2. Tagung der ständigen Arbeitsgruppe des RID-Fachausschusses 
(Kopenhagen, 18. bis 22. November 2013) 

 
 
 

Betreff:  Bericht über Ereignisse bei der Beförderung gefährlicher Güter gemäß Ab-

schnitt 1.8.5 RID – Wetteren (Belgien), 4. Mai 2013 
 
 
 

Von Belgien eingereicht 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 

Zusammenfassung 

 

Erläuternde Zusammenfassung: Unfallbericht über den Unfall in Belgien vom 4. Mai 2013 ge-
mäß Abschnitt 1.8.5 RID. 

 

Damit in Zusammenhang 

stehendes Dokument:   / 
 

Zu treffende Entscheidung: Keine (dient nur der Information) 
 

 
 

Schilderung des Unfallhergangs 
 
1. Am Samstag, dem 4. Mai 2013, ist ein Güterzug (13 Wagen, 188 m, 645 Tonnen) morgens 

um 1:28 Uhr beim Überfahren einer Weiche entgleist. 
 
2. Die ersten 6 Wagen, 5 mit Acrylnitril, stabilisiert (336/UN 1093) befüllte Kesselwagen und ein 

mit Butadien, stabilisiert (239/UN 1010) befüllter Kesselwagen, sind entgleist und umgekippt; 
3 Tanks mit Acrylnitril wurden aufgerissen und haben sich entzündet (Kesselwagen 1, 2 und 
5). 
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3. Der 7. Wagen, ein mit Butadien, stabilisiert (239/UN 1010) befüllter Kesselwagen, ist entgleist 
aber nicht umgekippt. 

 

Unfallursache 
 
4. Unfallursächlich war die vermutlich zu hohe Geschwindigkeit beim Überfahren der Weiche. 
 

Unfallfolgen 
 
5. – Einrichtung einer Sicherheitszone von 500 m (Massenevakuierung) 

 
– 1 Toter (Vergiftung durch die Ausbreitung von Acrylnitril (UN 1093) im Entwässerungssys-

tem) 
 
– 1200 Menschen in medizinischer Betreuung 
 
– Sperrung der Eisenbahnstrecken für mehrere Tage 
 
– Sach- und Umweltschäden von > 50 000 Euro 
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